
Samtgemeinde Grasleben 
 

Verwaltungsvorlage     Vorlagen-Nr.: 074/23  
 

 Fachbereich: Allgemeine Verwaltung 
   

Datum: 03.11.2023 
  

Tagesordnungspunkt 
Annahme und Vermittlung einer Sachspende von Katharina Thieme-Hohe; hier „Bar- 
ren Schulsport“ 
Vorgesehene Beratungsfolge: Beschluss ge- 

ändert Abstimmungsergebnis 

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth. 

        
20.11.2023 Samtgemeindeausschuss nö      
04.12.2023 Samtgemeinderat ö      
 

Finanzielle Auswirkungen  Verantwortlichkeit 

Ergebnishaushalt ☐ Kosten  EUR gefertigt: Samtgemeinde- 
bürgermeister: 

Finanzhaushalt ☐ Produkt   
gez. Minkley 

 
gez. Janze 

Kostenstelle  Sachkonto  

Ansatz  EUR verfügbar  EUR (Minkley) (Janze) 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Samtgemeinderat beschließt, die Sachspende „Barren Schulsport“ von Katharina Thieme- 
Hohe für die Schulturnhalle Grasleben in Höhe von 3.449,25 € anzunehmen und zweckent- 
sprechend zu vermitteln. 

 
Der Samtgemeindeausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor. 

 
Sach- und Rechtslage: 

 

Gemäß § 26 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) obliegt die Ent- 
scheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden bei einem Einzelwert von 
über 2.000,00 € dem Samtgemeinderat. 

 
Frau Katharina Thieme-Hohe hat sich bereit erklärt, eine Sachspende für die Schulturnhalle in 
Grasleben zukommen zu lassen. Bei der Sachspende handelt es sich um einen „Barren“. Die- 
ser hat einen Gesamtwert von 3.449,25 €. 

 
Die Verwaltung empfiehlt, die Spende anzunehmen und zweckentsprechend zu verwenden. 

 
 
 
Elektronische Version, im Original unterzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 


	Beschlussvorschlag:
	Sach- und Rechtslage:

